
Aktuelles aus der Gesetzgebung 
und Rechtsprechung 02 | 2021

Für alle Steuerpflichtigen

Jahressteuergesetz 2020 bringt viele Neuerungen  
für die Einkommensteuer

|  Auch wenn die gesetzgeberischen Maßnahmen in 2020 schwerpunktmäßig auf die 
Bewältigung der Coronapandemie abzielten, sind daneben weitere Gesetze mit steu-
erlicher Breitenwirkung umgesetzt worden. Im Fokus stand dabei das Jahressteuer-
gesetz (JStG) 2020 (Zustimmung des Bundesrats am 18.12.2020), das vor allem bei 
der Umsatzsteuer, Erbschaft-/Schenkungsteuer und den Ertragsteuern Änderungen 
enthält. Wichtige Neuerungen bei der Einkommensteuer werden vorgestellt.  |

Kurzarbeitergeld

Die durch das (Erste) Corona-Steuerhil-
fegesetz (BGBl I 2020, 1385) eingeführte 
begrenzte und befristete Steuerbefrei-
ung der Zuschüsse des Arbeitgebers 
zum Kurzarbeitergeld und zum Saison-
Kurzarbeitergeld wurde um ein Jahr 
verlängert. Die Steuerfreiheit gilt damit 
für Lohnzahlungszeiträume, die nach 
dem 29.2.2020 beginnen und vor dem 
1.1.2022 enden.

Corona-Beihilfen nach  
§ 3 Nr. 11a EStG

Nach § 3 Nr. 11a Einkommensteuerge-
setz (EStG) sind aufgrund der Corona-
Krise an Arbeitnehmer gezahlte Beihilfen 
und Unterstützungen bis zu 1.500 EUR 
steuerfrei. Diese Steuerbefreiung war 

ursprünglich für die Zeit vom 1.3. bis 
zum 31.12.2020 vorgesehen. Durch das 
JStG 2020 wurde der Zeitraum nun bis 
zum 30.6.2021 verlängert.

MERKE  |  Der Steuerfreibetrag von 
maximal 1.500 EUR bleibt unverän-
dert. Das bedeutet: Die Fristverlänge-
rung führt nicht dazu, dass im ersten 
Halbjahr 2021 nochmals 1.500 EUR 
steuerfrei – zusätzlich zu einem nach 
§ 3 Nr. 11a EStG steuerfrei gewährten 
Betrag von 1.500 EUR in 2020 – ausge-
zahlt werden können.

Gehaltsextras

Steuerfreie oder pauschalversteuerte 
Gehaltsextras müssen in vielen Fällen 
zusätzlich zum ohnehin geschuldeten 
Arbeitslohn geleistet werden. In 2019 
hatte der Bundesfinanzhof (1.8.2019, 

Az. VI R 32/18, Az. VI R 21/17, Az. VI R 
40/17) dieses Kriterium zugunsten von 
Arbeitgebern und -nehmern neu defi-
niert. So sollte z. B. ein arbeitsvertrag-
lich vereinbarter Lohnformenwechsel 
nicht schädlich sein.

Nun wurde dieser Rechtsprechung mit  
§ 8 Abs. 4 EStG der Boden entzogen  
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– und zwar wie folgt: Leistungen des Ar-
beitgebers oder auf seine Veranlassung 
eines Dritten (Sachbezüge oder Zu-
schüsse) für eine Beschäftigung werden 
nur dann zusätzlich zum ohnehin ge-
schuldeten Arbeitslohn erbracht, wenn 

1.	 die Leistung nicht auf den Anspruch 
auf Arbeitslohn angerechnet,

2.	 der Anspruch auf Arbeitslohn nicht 
zugunsten der Leistung herabgesetzt, 

3.	 die verwendungs- oder zweckgebun-
dene Leistung nicht anstelle einer be-
reits vereinbarten künftigen Erhöhung 
des Arbeitslohns gewährt und 

4. bei Wegfall der Leistung der Arbeits-
lohn nicht erhöht wird.

Der Satz 2 des § 8 Abs. 4 EStG stellt klar, 
dass zusätzliche Leistungen des Arbeit-
gebers nicht nur einzelvertraglich, son-
dern auch durch Betriebsvereinbarung, 
Tarifvertrag oder Besoldungsgesetz 
festgelegt werden können.

Weiterbildungsleistungen  
des Arbeitgebers

Durch eine Änderung des § 3 Nr. 19 EStG 
wurde klargestellt, dass auch Bera-
tungsleistungen des Arbeitgebers (oder 
auf seine Veranlassung von einem Drit-
ten) zur beruflichen Neuorientierung 
(Outplacement-Beratung, Newplace-
ment-Beratung) für ausscheidende Ar-
beitnehmer steuerfrei sind.

Homeoffice

Aufwendungen für ein häusliches Ar-
beitszimmer sind grundsätzlich nicht 
als Betriebsausgaben oder als Wer-
bungskosten abziehbar. Ausnahmen sind: 

•• Ein Abzug bis zu 1.250 EUR ist mög-
lich, wenn für die betriebliche oder 
berufliche Tätigkeit des Steuer-
pflichtigen kein anderer Arbeits-
platz zur Verfügung steht. 

•• Ein unbeschränkter Abzug ist zu-
lässig, wenn das Arbeitszimmer 
den Mittelpunkt der gesamten be-
trieblichen und beruflichen Betäti-
gung des Steuerpflichtigen bildet.

Voraussetzung ist zudem, dass es sich 
bei dem häuslichen Arbeitszimmer um 
einen Raum handelt, den der Steuer-
pflichtige (fast) ausschließlich für be-
triebliche oder berufliche Zwecke nutzt.

Während der Coronapandemie müssen 
viele Steuerpflichtige ihrer Tätigkeit an 
einem Arbeitsplatz in ihrer Wohnung 

nachgehen. Oft liegen dabei die Voraus-
setzungen für ein häusliches Arbeits-
zimmer aber nicht vor. Um diesen Steu-
erpflichtigen einen Abzug zu ermögli-
chen, wurde für 2020 und 2021 eine Pau-
schale für das Homeoffice eingeführt. 
Das bedeutet: Hat der Steuerpflichtige 
kein häusliches Arbeitszimmer oder 
verzichtet er auf einen Abzug der Auf-
wendungen, kann er 5 EUR für jeden 
Kalendertag geltend machen, an dem 
er seine betriebliche oder berufliche 
Tätigkeit ausschließlich in der häusli-
chen Wohnung ausübt und keine au-
ßerhalb der Wohnung belegene Betäti-
gungsstätte aufsucht.
 
Beachten Sie  |  Maximal sind 600 EUR 
im Wirtschafts- oder Kalenderjahr ab-
zugsfähig.

Verbilligte Vermietung  
einer Wohnung

Bei einer verbilligten Vermietung gilt 
die Überlassung einer Wohnung zu 
Wohnzwecken bis zum Veranlagungs-
zeitraum 2020 bereits als vollentgeltlich, 
wenn die Miete mindestens 66 % des 
ortsüblichen Niveaus beträgt. Dann ist 
der volle Werbungskostenabzug eröff-
net. Liegt die Miete darunter, sind die 
Kosten aufzuteilen.

Durch das JStG 2020 wurde die Grenze in 
§ 21 Abs. 2 S. 1 EStG mit Wirkung ab dem 
Veranlagungszeitraum 2021 von 66 % 
auf 50 % herabgesetzt. Das bedeutet: 
Beträgt das Entgelt 50 % und mehr, je-
doch weniger als 66 % der ortsüblichen 
Miete, ist eine Totalüberschussprogno-
seprüfung vorzunehmen. Fällt diese 
positiv aus, ist Einkunftserzielungsab-
sicht zu unterstellen und der volle Wer-
bungskostenabzug ist möglich. Ande-
renfalls ist von einer Einkunftserzie-
lungsabsicht nur für den entgeltlich 
vermieteten Teil auszugehen und die 
Kosten sind aufzuteilen.

Investitionsabzugsbetrag (IAB)

Für die künftige (Investitionszeitraum 
von drei Jahren) Anschaffung oder Her-
stellung von abnutzbaren beweglichen 
Wirtschaftsgütern des Anlagevermö-
gens (beispielsweise Maschinen) kann 
nach § 7g EStG ein IAB von bis zu 40 % 
der voraussichtlichen Anschaffungs- 
oder Herstellungskosten gewinnmin-
dernd geltend gemacht werden. Durch 
den Steuerstundungseffekt soll die Li-
quidität kleinerer und mittlerer Betriebe 
verbessert werden.

Für IAB, die in nach dem 31.12.2019 en-
denden Wirtschaftsjahren in Anspruch 
genommen werden, erfolgten folgende 
Verbesserungen:

•• Die Höhe wurde von 40 % auf 50 % 
angehoben.

•• Die Gewinngrenze beträgt für alle 
Einkunftsarten 200.000 EUR.

•• Auch vermietete Wirtschaftsgüter 
sind begünstigt – und zwar unab-
hängig von der Dauer der jeweiligen 
Vermietung. Somit sind auch Ver-
mietungen für mehr als drei Monate 
unschädlich. 

Es gibt aber auch zwei einschränkende 
Punkte, die bei IAB zu beachten sind, die 
in nach dem 31.12.2020 endenden Wirt-
schaftsjahren geltend gemacht werden:

•• Das JStG 2020 verhindert die Ver-
wendung von IAB für Investitionen, 
die zum Zeitpunkt der Geltendma-
chung bereits angeschafft oder 
hergestellt wurden. Die Regelung 
betrifft aber ausschließlich nach-
träglich beantragte IAB, die nach 
Eintritt der Unanfechtbarkeit der 
erstmaligen Steuerfestsetzung in 
Anspruch genommen wurden.

•• Nach Meinung des Bundesfinanz-
hofs (15.11.2017, Az. VI R 44/16) 
kann ein im Gesamthandsbereich 
einer Personengesellschaft bean-
spruchter IAB für Investitionen ei-
nes Gesellschafters im Sonderbe-
triebsvermögen verwendet werden. 
Diese „Gestaltung“ wurde ausgehe-
belt: Die Hinzurechnung von IAB ist 
nur in dem Vermögensbereich zu-
lässig, in dem der Abzug erfolgt ist. 

Weitere Änderungen in Kürze

Erhöhung des Übungsleiterfreibetrags 
(von 2.400 EUR auf 3.000 EUR) und des 
Ehrenamtsfreibetrags (von 720 EUR auf 
840 EUR) ab 2021.

Anhebung der Freigrenze für Sachbe-
züge (von 44 EUR auf 50 EUR) ab 2022.

Die Anhebung des Entlastungsbetrags 
für Alleinerziehende auf 4.008 EUR sollte 
ursprünglich nur für 2020 und 2021 gel-
ten. Diese Befristung wurde aufgehoben.

Verrechenbare Verluste bei Terminge-
schäften: Anhebung der Grenze von 
10.000 EUR auf 20.000 EUR.
Quelle  |  Jahressteuergesetz 2020, BGBl I 
2020, S. 3096
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Für alle Steuerpflichtigen

Keine Steuerermäßigung für Werkstattleistungen 
und Straßenreinigungen

|  Der Bundesfinanzhof hat eine Steuerermäßigung für die Reinigung öffentlicher 
Straßen sowie für in Werkstätten erbrachte Handwerkerleistungen abgelehnt. Der 
Abzug scheiterte jeweils an dem Kriterium „haushaltsnah“.  |

Hintergrund

Für haushaltsnahe Beschäftigungsver-
hältnisse, haushaltsnahe Dienstleis-
tungen und Handwerkerleistungen 
können Steuerpflichtige nach § 35a 
Einkommensteuergesetz (EStG) eine 
Steuerermäßigung in Höhe von 20 % 
der Aufwendungen geltend machen, 
wobei gewisse Höchstbeträge zu be-
achten sind.

Reinigung der Fahrbahn einer 
öffentlichen Straße

Im Streitfall machte eine Steuerpflich-
tige Kosten für die Fahrbahnreinigung 
einer öffentlichen Straße als haushalts-
nahe Dienstleistung (§ 35a Abs. 2 EStG) 
geltend. Sie war zur Reinigung der vor 
ihrem Haus entlangführenden öffentli-
chen Straße und des (Geh)Wegs ver-
pflichtet. Die Durchführung der Reini-
gung oblag dem Land Berlin als öffentli-
che Aufgabe, die Kosten wurden aber zu 
75 % auf die Anlieger abgewälzt. 

Die unter § 35a Abs. 2 EStG fallenden 
Leistungen müssen eine hinreichende 
Nähe zur Haushaltsführung aufweisen 
bzw. mit dieser in Zusammenhang ste-
hen. Zwar kann die Inanspruchnahme 
von Dienstleistungen auch außerhalb 
der Grundstücksgrenze begünstigt 
sein. Es muss sich hierbei allerdings 
um Tätigkeiten handeln, die ansonsten 
üblicherweise von Familienmitgliedern 
erbracht und in unmittelbarem räumli-
chen Zusammenhang zum Haushalt 
durchgeführt werden und dem Haus-
halt dienen. 

Diese Voraussetzungen sind bei der 
Reinigung der Fahrbahn einer Straße 
nicht erfüllt. Die Reinigung obliegt re-
gelmäßig der jeweiligen Gemeinde als 
öffentliche Aufgabe. Selbst wenn die 
Reinigungspflicht auf die Anlieger ab-
gewälzt wird, ändert dies nichts am Er-
gebnis. 

Beachten Sie  |  Ferner stellte der Bun-
desfinanzhof heraus, dass es in Bezug 
auf die öffentliche Fahrbahn an dem er-

forderlichen räumlich-funktionalen Zu-
sammenhang zum Haushalt fehlt. Die-
ser endet an der Bordsteinkante, d. h. 
mit dem öffentlichen Gehweg. 

PRAXISTIPP  |  Anders sieht es jedoch 
aus, wenn der Eigentümer oder Mieter 
zur Reinigung oder Schneeräumung 
von Gehwegen verpflichtet ist. Soweit 
dieser Entscheidung des Bundes
finanzhofs aus 2014 jedoch zu entneh-
men sein sollte, dass sich die Steuerer-
mäßigung darüber hinaus auch auf die 
Aufwendungen des Winterdienstes für 
die Fahrbahn bezieht, hält der Bundes-
finanzhof daran nicht fest.

Werkstattleistungen

Zudem wurde im Streitfall ein Hoftor re-
pariert. Das Tor wurde ausgebaut, in der 
Werkstatt des Tischlers instand gesetzt 
und anschließend wieder eingebaut. Für 
diese Kosten begehrte die Steuerpflich-
tige eine Steuerermäßigung nach § 35a 
Abs.  3 EStG (Handwerkerleistungen). 
Aber auch dieser Abzug scheiterte, weil 
ein unmittelbarer räumlicher Zusam-
menhang zum Haushalt fehlte.

Beachten Sie  |  Unerheblich ist, ob die 
Leistung anstelle in der Werkstatt theo-
retisch auch im Haushalt hätte erbracht 
werden können. Maßgebend ist allein die 
Tatsache, dass die Reparatur in der 
Werkstatt erfolgte. Denn der Besteue-
rung unterliegt der tatsächliche und 
kein hypothetischer Sachverhalt.

PRAXISTIPP  |  Zwar sind in der 
Werkstatt erbrachte Leistungen nicht 
begünstigt, wohl aber die Leistungen 
im Zusammenhang mit dem Aus- und 
Einbau des Tores. Denn diese Arbeiten 
erfolgen im Haushalt. Um einen antei-
ligen Abzug vornehmen zu können, 
sollte die Rechnung also in einen 
„Werkstattlohn“ und in einen „vor Ort 
Lohn“ aufgeteilt werden. Hinsichtlich 
einer Aufteilung äußerte der Bundesfi-
nanzhof keine Bedenken.

Quelle  |  BFH-Urteil vom 13.5.2020, Az. VI R 
4/18, unter www.iww.de, Abruf-Nr. 219023; 
BFH, PM Nr. 54/2020 vom 19.11.2020

Für Vermieter

Kaufpreisaufteilung bei 
Grundstücken: Absage  
an die BMF-Arbeitshilfe

|  Eine im Kaufvertrag erfolgte Kauf-
preisaufteilung auf den Grund und Bo-
den und das (abschreibungsfähige) 
Gebäude kann grundsätzlich der Be-
steuerung zugrunde gelegt werden. 
Voraussetzung: Sie darf die realen Wert-
verhältnisse nicht in grundsätzlicher 
Weise verfehlen. Ist dies aber der Fall, 
ist die vom Bundesfinanzministerium 
entwickelte „Arbeitshilfe zur Aufteilung 
eines Gesamtkaufpreises für ein bebau-
tes Grundstück“ nach einer Entschei-
dung des Bundesfinanzhofs kein geeig-
netes Wertermittlungsverfahren.  |

◼◼ Sachverhalt

Eine Steuerpflichtige hatte 2017 eine 
(vermietete) Eigentumswohnung für 
110.000 EUR erworben. Laut Kaufver-
trag sollten davon 20.000 EUR auf den 
Grund und Boden entfallen. Somit ging 
sie für Abschreibungszwecke von ei-
nem Gebäudeanteil von rund 82 % 
aus. Das Finanzamt ermittelte aber 
einen Anteil von rund 31 %. Dabei legte 
es die vom Bundesfinanzministerium 
bereitgestellte „Arbeitshilfe zur Auf-
teilung eines Gesamtkaufpreises für 
ein bebautes Grundstück“ zugrunde.

Das Finanzgericht sah in der Arbeits-
hilfe ein geeignetes Wertermittlungs-
verfahren, um die Marktangemessen-
heit einer vertraglichen Kaufpreisauf-
teilung widerlegen zu können, zu-
gleich aber auch eine geeignete 
Schätzungshilfe. Dem ist der Bundes-
finanzhof nun entgegengetreten.

Die Arbeitshilfe gewährleistet die von der 
Rechtsprechung geforderte Aufteilung 
nach den realen Verkehrswerten von 
Grund und Gebäude nicht. Denn die Aus-
wahl der zur Verfügung stehenden Be-
wertungsverfahren wird auf das (verein-
fachte) Sachwertverfahren verengt. Auch 
der vor allem in großstädtischen Bal-
lungsräumen relevante Orts- oder Regi-
onalisierungsfaktor bleibt außen vor. 

Deshalb ist das Finanzgericht bei einer 
streitigen Grundstücksbewertung in der 
Regel gehalten, das Gutachten eines öf-
fentlich bestellten und vereidigten Sach-
verständigen einzuholen.

Quelle  |  BFH-Urteil vom 21.7.2020, Az. IX R 
26/19, unter www.iww.de, Abruf-Nr. 219134; 
BFH, PM Nr. 55/2020 vom 26.11.2020
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↘↘ HAFTUNGSAUSSCHLUSS
Der Inhalt des Rundschreibens ist nach 
bestem Wissen und Kenntnisstand 
erstellt worden. Die Komplexität und der 
ständige Wandel der Rechtsmaterie ma-
chen es notwendig, Haftung und Gewähr 
auszuschließen. Das Rundschreiben 
ersetzt nicht die individuelle persönliche 
Beratung.

Für Arbeitgeber

Teilnahme an einem Firmenfitnessprogramm  
kann steuerfrei sein

|  Die monatliche 44 EUR-Freigrenze für Sachbezüge gilt auch, wenn Arbeitneh-
mer auf Kosten ihres Arbeitgebers an einem Firmenfitnessprogramm teilnehmen 
können. Dies hat aktuell der Bundesfinanzhof entschieden.  |

◼◼ Sachverhalt

Ein Arbeitgeber ermöglichte seinen 
Arbeitnehmern im Rahmen eines Fir-
menfitnessprogramms, in verschiede-
nen Fitnessstudios zu trainieren. Hier-
zu erwarb er jeweils einjährige Trai-
ningslizenzen, für die monatlich je-
weils 42,25 EUR (zzgl. Umsatzsteuer) 
zu zahlen waren. Die teilnehmenden 
Arbeitnehmer leisteten einen Eigen-
anteil von 16 EUR bzw. 20 EUR. 

Der Arbeitgeber ließ die Sachbezüge 
außer Ansatz, da diese ausgehend von 
einem monatlichen Zufluss unter die 
44 EUR-Freigrenze für Sachbezüge fie-
len. Demgegenüber vertrat das Fi-
nanzamt die Ansicht, den Arbeitneh-
mern sei die Möglichkeit, für ein Jahr 
an dem Fitnessprogramm teilzuneh-
men, „quasi in einer Summe“ zugeflos-
sen, weshalb die Freigrenze über-
schritten sei. Es unterwarf die Aufwen-
dungen für die Jahreslizenzen abzüg-
lich der Eigenanteile der Arbeitnehmer 
dem Pauschsteuersatz von 30 %. Doch 
dem folgte der Bundesfinanzhof nicht.

Der geldwerte Vorteil ist den teilneh-
menden Arbeitnehmern als laufender 
Arbeitslohn monatlich zugeflossen. Der 
Arbeitgeber hat sein vertragliches Ver-
sprechen, den Arbeitnehmern die Nut-
zung der Fitnessstudios zu ermöglichen, 
unabhängig von seiner eigenen Ver-
tragsbindung monatlich fortlaufend 
durch Einräumung der tatsächlichen 
Trainingsmöglichkeit erfüllt. 

Unter Berücksichtigung der von den Ar-
beitnehmern geleisteten Eigenanteile 
wurde daher die 44 EUR-Freigrenze ein-
gehalten, sodass der geldwerte Vorteil 
aus der Teilnahme an dem Firmenfit-
nessprogramm nicht zu versteuern war.

PRAXISTIPP  |  Unter gewissen Vor-
aussetzungen können Leistungen des 
Arbeitgebers zur Verhinderung und 
Verminderung von Krankheitsrisiken 
und zur Förderung der Gesundheit in 
Betrieben steuer- und sozialversiche-
rungsfrei erbracht werden, soweit die 
Zuwendungen an einen Mitarbeiter 
600 EUR im Kalenderjahr nicht über-
steigen (Freibetrag). 

Nach einer Verfügung der Oberfinanz-
direktion Karlsruhe fallen unter die 
Steuerbefreiung des § 3 Nr. 34 Ein-
kommensteuergesetz aber insbeson-
dere nicht: Mitgliedsbeiträge in Sport-
vereinen, Fitnessstudios und ähnli-
chen Einrichtungen. Ausnahme: Die 
Teilnahme an den nach § 20 Abs. 2 S. 2 
Sozialgesetzbuch V zertifizierten Kur-
sen setzt zwingend eine Mitgliedschaft 
voraus und die Kosten der Kurse wer-
den über die Mitgliedsbeiträge abge-
rechnet und durch Bescheinigungen 
nachgewiesen.

Quelle  |  BFH-Urteil vom 7.7.2020, Az. VI R 
14/18, unter www.iww.de, Abruf-Nr. 219499; 
BFH, PM Nr. 59/2020 vom 17.12.2020; OFD 
Karlsruhe, Verfügung vom 21.7.2020, Az. S 
2342/135-St 142

Für alle Steuerpflichtigen

Steuererklärung 2019: Abgabefrist soll bis zum 
31.8.2021 verlängert werden

|  Steuerberater müssen wegen der Hilfsmaßnahmen im Zuge der Coronapandemie 
zahlreiche zusätzliche Aufgaben für ihre Mandanten erfüllen. Demzufolge haben sich 
die Koalitionspartner auf eine Fristverschiebung für die Abgabe der Jahressteuerer-
klärungen für den Veranlagungszeitraum 2019 bis zum 31.8.2021 verständigt.  |

Auch vom Bundesamt für Justiz gibt es 
gute Nachrichten. Zwar wurde die Offen-
legungsfrist für den Jahresabschluss 
für 2019 (dies war der 31.12.2020) nicht 
verlängert. Allerdings wird das Bundes-

amt vor dem 1.3.2021 kein Ordnungs-
geldverfahren einleiten.
Quelle  |  SPD-Bundestagsfraktion, Mitteilung 
vom 17.12.2020; Bundesamt für Justiz, Mittei-
lung Nr. 25/2020 vom 16.12.2020

Für Arbeitnehmer

Zur Besteuerung des 
Dienstwagens bei Tätig-
keit im Homeoffice 

|  Viele Arbeitnehmer arbeiten wegen 
der Coronapandemie von zu Hause 
aus. Fahrten zwischen Wohnung und 
erster Tätigkeitsstätte werden also oft 
nicht durchgeführt. Das Landesamt für 
Steuern Niedersachsen hat nun darauf 
hingewiesen, dass im Bereich der 
Dienstwagenbesteuerung keine neuen 
Regelungen geplant sind, um einer nur 
geringfügigen Nutzung eines Firmen-
wagens Rechnung zu tragen.  |

Hintergrund: Wird der geldwerte Vorteil 
nach der 1 %-Regelung ermittelt, müs-
sen Arbeitnehmer zusätzlich monatlich 
0,03 % des Listenpreises für jeden Ent-
fernungskilometer versteuern, wenn der 
Dienstwagen auch für Fahrten zwischen 
Wohnung und erster Tätigkeitsstätte 
überlassen wird. Wird der Pkw aber mo-
natlich an weniger als 15 Tagen für diese 
Fahrten genutzt, können sie die Einzel-
bewertung wählen. Sie müssen dann 
pro Fahrt nur 0,002 % des Listenpreises 
pro Entfernungskilometer versteuern.

Das Wahlrecht kann für das Kalender-
jahr nur einheitlich ausgeübt werden. 
Ein Wechsel während des Kalenderjah-
res ist unzulässig. Wurde der geldwerte 
Vorteil also im laufenden Kalenderjahr 
nach der 0,03 %-Regelung versteuert, 
kann der Steuerpflichtige nur im Zuge 
seiner Einkommensteuer-Veranlagung 
zur Einzelbewertung wechseln.

PRAXISTIPP  |  Von einer Versteuerung 
des geldwerten Vorteils kann allenfalls 
abgesehen werden, wenn dem Arbeit-
nehmer der Firmenwagen für volle Ka-
lendermonate tatsächlich nicht zur 
Verfügung gestanden hat. Der Arbeit-
geber kann mit Wirkung für die Zukunft 
ein Nutzungsverbot für derartige Fahr-
ten aussprechen; ein rückwirkendes 
Nutzungsverbot ist ausgeschlossen.

Quelle  |  LfSt Niedersachsen vom 18.6.2020, 
Az. S 2334-355-St 215


